
In Sachen Henziroß gegen Pury wurde durch Urtheil vom

2. April der Grundsatz (vergl. diese Sammlung I S. 311, II

S. 231, III S. 80) festgehalten, daß wegen Verletzung von Kon¬

kordaten der staatsrechtliche Rekurs an das Bundesgericht nur

insofern statthaft sei, als dieselben als interkantonale Verträge

zur Anwendung kommen, nicht dagegen, insofern es sich lediglich

um deren Anwendung als Kantonalgesetz im Innern des Kan¬

tons handelt.


